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[bookmark: _Toc515083019]Allgemeine Erläuterungen

1. Das Prüfprotokoll richtet sich primär an GutachterInnen sowie ZeichennutzerInnen und stellt eine Spezifizierung der in der Richtlinie angeführten Kriterien und Nachweise dar. Es zielt darauf ab, die Produktprüfung im Rahmen eines Umweltzeichen-Antrages zu vereinheitlichen. Das Protokoll ist als praxisbezogener Leitfaden zur Prüfungsdurchführung zu betrachten, in dem alle Anforderungen der Richtlinie in Form von Prüfungsschritten gemeinsam mit den jeweiligen Prüfmethoden dargestellt sind.
2. Schon bestehende Untersuchungsergebnisse können in das Gesamtgutachten mit einfließen, sofern diese inhaltlich die Anforderungen der Richtlinie abdecken.
3. Wird das Umweltzeichen für unterschiedliche Produkte bzw. mehrere Produktgruppen beantragt, so muss jeweils ein gesondertes Prüfprotokoll erstellt werden.
4. Die Zertifizierungsstelle führt einen Pool gelisteter Prüfstellen, von denen seitens AntragstellerIn eine Prüfstelle zur Beauftragung eines Gutachtens frei gewählt werden kann: https://produkte.umweltzeichen.at/index.php?pruefer=1&b_rl_308=1 
5. Das Prüfprotokoll ist als Formular erstellt und kann elektronisch ausgefüllt werden. 
Bitte übermitteln Sie ein Exemplar des Prüfprotokolls (inkl. entsprechenden Beilagen und Nachweisen) mit Originalunterschrift als PDF-Datei mittels Online-Antrag an den VKI. 

Allgemeine Angaben
Angaben zum antragstellenden Unternehmen: 
Firma:	       
Adresse:	       
AnsprechpartnerIn:      
Produktionsstätte:	       
Telefon:	       
E-Mail:	       

Angaben zum Gutachten (bitte ankreuzen):
Alle Anforderungen sind zu überprüfen und das komplette Prüfprotokoll ist auszufüllen.

ERSTPRÜFUNG	|_|
FOLGEPRÜFUNG (VERLÄNGERUNG DER ZEICHENNUTZUNG)	|_|

[bookmark: Text6]Prüfstelle:	     
[bookmark: Text7]Adresse:	     
[bookmark: Text8]GutachterIn:	     
[bookmark: Text9]Telefon:	     
[bookmark: Text11]E-Mail:	     


Angaben zur geprüften Dienstleistung:
[bookmark: Text19]genaue Bezeichnung:      
Beschreibung der Dienstleistung:       
Datum der Prüfung:       


Produktgruppendefinition
Es handelt sich um 
eine Transportdienstleistung für Güter auf der Schiene: 	|_| ja	|_| nein
und/oder 
eine Transportdienstleistung für Güter auf der Straße: 	|_| ja	|_| nein
Es erfolgt ein Umschlag in Verteilzentren, -hubs bzw. -depots:	|_| ja	|_| nein
Die Produktgruppendefinition wird eingehalten:	|_| ja	|_| nein
Anmerkungen:      
Nachweise:       

Umweltkriterien
Es erfolgt die gesamte Transportdienstleistung per Fahrrad: 	|_| ja	|_| nein
Hinweis: Falls ja, finden die Kapitel 2.1 und 2.2 keine Anwendung
Anmerkungen:      
Nachweise (gutachterliche Bestätigung inkl. Dokumentation):       

Schienenverkehr 
Ausgezeichnet werden sollen Ganzzüge: 	|_| ja	|_| nein
Bezeichnung des Zuges bzw. Ausgangs- und Zielort:      
Anmerkungen:      
Ausgezeichnet werden soll Einzelwagenverkehr: 	|_| ja	|_| nein
Anmerkungen:      
Zum Bahntransport kommt ausschließlich Strom zum Einsatz:	|_| ja	|_| nein
Eine jährliche Strombilanz liegt vor:      	|_| ja	|_| nein
Nachweise (Zuginformationen (Zugbezeichnung, Abfahrts- & Zielort), Stromnachweise, Strombilanz):      

Straßenverkehr 
Fuhrpark
[bookmark: _Toc213309417]Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen
Es werden mehr als 300 Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen betrieben: 	|_| ja	|_| nein
Falls ja: mindestens 70% der Fahrzeuge erfüllen das Kriterium 2.2.1.1:	|_| ja	|_| nein
Es werden Verbrennungsmotoren betrieben:	|_| ja	|_| nein
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren entsprechen mindestens dem              Emissionsstandard EURO 6: 	|_| ja	|_| nein
Anmerkungen:      
Nachweise (Dokumentation (z.B. stichtagsbezogene Aufstellung des Fuhrparks mit Informationen zu Emissionsstandards):      

[bookmark: _Toc213309418]Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht ab 3,5 Tonnen
Es werden mehr als 150 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen betrieben: 	|_| ja	|_| nein
Falls ja: mindestens 70% der Fahrzeuge erfüllen das Kriterium 2.2.1.2:	|_| ja	|_| nein
Es werden Verbrennungsmotoren betrieben:	|_| ja	|_| nein
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren entsprechen mindestens dem           Emissionsstandard EURO 6: 	|_| ja	|_| nein
Die Fahrzeuge verfügen über ein Telematiksystem:	|_| ja	|_| nein
Dieses umfasst auch ein Controlling-System zur Aufzeichnung und                            Evaluierung von Fahr- und Fahrzeugdaten: 	|_| ja	|_| nein
Beschreibung des Controlling-Systems und der Evaluierung:      
Anmerkungen:      
Nachweise (Dokumentation (z.B. stichtagsbezogene Aufstellung des Fuhrparks mit Informationen zu Emissionsstandards, beispielhafte Information zu eingesetzten Telematiksystemen):      

[bookmark: _Toc213309419]Neuanschaffungen (unter / über 3,5 Tonnen)
Emissionsfreie Fahrzeuge
Neu anzuschaffende Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen sind emissionsfrei: 	|_| ja	|_| nein
Begründete Ausnahmefälle zu dieser Bestimmung liegen vor:	|_| ja	|_| nein
(Exemplarische) Beschreibung der Ausnahmefälle (Begründung; Information zur                           alternativen Anschaffung):      
Neu anzuschaffende Fahrzeuge über 3,5 Tonnen sind emissionsfrei: 	|_| ja	|_| nein
Beschreibung:      
Neu anzuschaffende Fahrzeuge über 3,5 Tonnen sind:
· emissionsfrei 
|_| und   |_| oder	
· CO2-reduziert: 	|_| ja	|_| nein
Begründung, weshalb nicht ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge über 3,5t angeschafft werden:      
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren entsprechen dem aktuellen                  Emissionsstandard EURO: 	|_| ja	|_| nein
HVO oder ähnliche alternative Treibstoffe werden eingesetzt: 	|_| ja	|_| nein
Beschreibung:      
Eine Flottenstrategie (Dekarbonisierungsstrategie mit konkreten Zielwerten                        für die Anschaffung emissionsfreier Fahrzeuge und Angabe eines                                   Zeitrahmens für die gesamte Fahrzeugflotte) liegt vor: 	|_| ja	|_| nein
Beschreibung:      
Nachweise (Beschaffungskonzept Fahrzeuge, ggf. Ausschreibungsdokumente; Flottenstrategie):      

Reifen
Es werden mehr als 300 Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen betrieben: 	|_| ja	|_| nein
Es werden mehr als 150 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen betrieben: 	|_| ja	|_| nein
Falls ja: mindestens 70% der Fahrzeuge erfüllen das Kriterium 2.2.1.3                                     zur Neubeschaffung von Reifen:	|_| ja	|_| nein
Bei neu anzuschaffenden Reifen für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen werden                    lärmarme (mind. Klasse B) oder spritsparende Reifen (mind. Klasse C)                              beschafft: 	|_| ja	|_| nein
Bei neu anzuschaffenden Reifen für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen werden                            lärmarme (mind. Klasse C) oder spritsparende Reifen (mind. Klasse C)                              beschafft:	 |_| ja	|_| nein
Sind die erforderlichen Reifenklassen nicht zu beschaffen, erfolgt ein                                         Best-in-Class-Beschaffungsprozess: 	 |_| ja	|_| nein
Runderneuerte Reifen werden beschafft:	 |_| ja	|_| nein
Beschreibung zum Reifenbeschaffungsprozess:      
Nachweise (Beschaffungskonzept Reifen, ggf. Ausschreibungsdokumente):      

Schulungen der LenkerInnen
Zahl der im Unternehmen beschäftigten LenkerInnen:      
Stichtag:      	
Alle FahrzeuglenkerInnen (< / > 3,5t) absolvieren ein Spritspartraining oder                   erhalten eine schriftliche Belehrung zum Thema spritsparendes Fahren:	|_| ja	|_| nein
Der Prozentsatz der in Kriterium 2.2.2 angeführten LenkerInnen, die ein                     Spritspartraining absolvieren, wird eingehalten: 	|_| ja	|_| nein
Beschreibung zu LenkerInnen-Schulungen:      
Nachweise (Dokumentation – z.B. Beispiel nachweislicher Unterweisung, Nachweis Spritspartraining oder Eigendeklaration zu geplanten Spritspartrainings):      

Optimierungs- und Effizienzmaßnahmen
Es gibt ein Auslastungsmanagement für die Fahrzeuge:	|_| ja	|_| nein
Beschreibung des Auslastungsmanagements:      
Die Routenplanung erfolgt kosten-, zeit- und sprit-/energieeffizient: 	|_| ja	|_| nein
Beschreibung der Routenplanung:      
Für EndkundInnen bestehen folgende Optionen:
· Sendungsverfolgung 	|_| ja	|_| nein
· Empfangsavisierung 	|_| ja	|_| nein
· Empfangsoptionen (Abstellgenehmigung, Abholstationen, etc.)	|_| ja	|_| nein
Beschreibung:      
Nachweise (Dokumentation – z.B. aggregierte Aufstellung Fahrzeugauslastung, Prozessbeschreibung oder Beispiel zu spritsparender Routenplanung, Beleg für Sendungsverfolgung, Empfangsavisierung):      

Verteilerverkehr / Last Mile – Letzte Meile
Für Unternehmen ohne Last-Mile-Komponente:
In mind. 50% des aktiven Fuhrparks werden alternative Antriebskonzepte                                  oder alternative Energieträger eingesetzt: 	|_| ja	|_| nein
Beschreibung:      
Der restliche Anteil des Fuhrparks erfüllt die Kriterien aus Kapitel 2.2.1 	|_| ja	|_| nein
Flüssige Biomasse kommt zum Einsatz: 	|_| ja	|_| nein
Falls ja: diese erfüllt die Nachhaltigkeitskriterien gemäß Artikel 29 der                                        EU- Richtlinie 2018/2001: 	|_| ja	|_| nein
Beschreibung:      

Für Unternehmen mit Last-Mile-Komponente:
Im Verteilerverkehr werden emissionsfreie Fahrzeuge eingesetzt:	|_| ja	|_| nein
Der Anteil der im Jahresdurchschnitt eingesetzten emissionsfreien                                           Fahrzeuge beträgt mindestens 50%: 	|_| ja	|_| nein
Anmerkung zum Anteil emissionsfreier Fahrzeuge:      
Beschreibung der eingesetzten, emissionsfreien Fahrzeuge:      
Der restliche Anteil erfüllt die Kriterien aus Kapitel 2.2.1 	|_| ja	|_| nein
Flüssige Biomasse kommt zum Einsatz: 	|_| ja	|_| nein
Diese erfüllt die Nachhaltigkeitskriterien gemäß Artikel 29 der                                         EU- Richtlinie 2018/2001: 	|_| ja	|_| nein
Anmerkungen:      
Nachweise (Dokumentation – z.B. Aufstellung, Nachweis zur Beschaffung flüssiger Biomasse):      

Externe Frächter
|_| Outsourcing findet nicht statt. 
Anmerkungen:      

Vollständiges Outsourcing
Der Antragsteller lagert die zu zertifizierende Transportdienstleistung                              vollständig an externe Frächter aus: 	|_| ja	|_| nein
Falls ja: Der/die externen Frächter weisen die vollinhaltliche Einhaltung                                  der in Punkt 2.2.1 bis 2.2.4 formulierten Anforderungen nach: 	|_| ja	|_| nein
Anmerkungen:      
Nachweise (Dokumentation – z.B. Aufstellung Outsourcing + kriterienspezifische Nachweise; Ausschreibungsunterlage):      

Teilweises Outsourcing
Der Antragsteller lagert die zu zertifizierende Transportdienstleistung                                      teilweise an externe Frächter aus: 	|_| ja	|_| nein
Angabe zur Höhe des Outsourcing-Anteils bei Transportlogistik zwischen                  Umschlagpunkten (in %):      
Angabe zur Höhe des Outsourcing-Anteils bei Last-Mile (in %):      
Der o.a. Anteil bezieht sich auf: 
|_| Kilometer 
|_| Volumen  
|_| Gewicht 
|_| Stückzahl
Es werden weniger als 35% des jährlichen Frachtaufkommens auf der                                        letzten Meile bzw. weniger als 65% bei der Transportlogistik von externen                           Frächtern abgewickelt: 	|_| ja	|_| nein
Die Anforderung aus Kapitel 2.2.3 wird für den o.a. Anteil eingehalten: 	|_| ja	|_| nein
Bei Neuausschreibungen werden die Anforderungen der Punkte 2.2.1,                                       2.2.2. sowie 2.2.3 als zusätzliches Qualitätskriterium integriert: 	|_| ja	|_| nein
Anmerkungen:      
Nachweise (Dokumentation – z.B. Aufstellung Outsourcing + kriterienspezifische Nachweise; Ausschreibungsunterlage):      

Verteilzentren, - hubs bzw. -depots
Zahl der Verteilzentren, - hubs, bzw. -depots (= Gebäude, in denen Güter umgeschlagen werden) im eigenen Wirkungsbereich (also z.B. keine Mietgebäude):      
Anmerkungen:      
Der Antragsteller hat mehr als 100 Gebäude im eigenen Wirkungsbereich: |_| ja	|_| nein
Falls ja: es müssen mindestens jene Gebäude, in denen 50% aller Güter umgeschlagen werden, mindestens zwei Maßnahmen erfüllen. 
Anmerkungen:      
Vonseiten des Lizenznehmers erfüllte Maßnahmen (Details siehe Richtlinie S. 12f):

	Gebäude (Name, Typ & Adresse)
	Maßnahme
	Anmerkung

	     
	|_| Erfüllung ÖGNI/DGNB/klima:aktiv
|_| Beheizung mit erneuerbarer Energie 
|_| Vorlage Managementsystem
|_| Sanierungsfahrplan
|_| Gründach/Fassadenbegrünung
|_| PV-Anlage
|_| Energieberatung
|_| UZ 46-Strom
	     

	     
	|_| Erfüllung ÖGNI/DGNB/klima:aktiv
|_| Beheizung mit erneuerbarer Energie 
|_| Managementsystem
|_| Sanierungsfahrplan
|_| Gründach/Fassadenbegrünung
|_| PV-Anlage
|_| Energieberatung
|_| UZ 46-Strom
	     

	     
	…
	     


Alternativ zu obiger Liste kann auch eine Beilage/Liste der Gebäude und Maßnahmen übermittelt werden (z.B. Excel-Aufstellung mit Gebäudenamen, Gebäudetyp, Adresse und erfüllte Maßnahmen):      
Nachweis: (Dokumentation - Aufstellung über Depots/Hubs inkl. Nachweis zu pro Verteilzentrum/Depot/Hub mind. erfüllten zwei Kriterien; bei Mietgebäuden: Nachweis der versuchten Einflussnahme auf Verbesserungsmaßnahmen):      

Verpackung
Werden vom Zeichennutzer Güter ver- oder umgepackt: 	|_| ja	|_| nein
Falls ja müssen nachstehende Anforderungen erfüllt werden:
Mehrwegverpackungen wird der Vorzug gegeben: 	|_| ja	|_| nein 
Eingesetzte Kunststoffverpackungen müssen frei von halogenierten                            organischen Verbindungen sein	|_| ja	|_| nein
Die Verpackungen werden zurückgenommen und verwertet: 	|_| ja	|_| nein 
oder
es erfolgt eine Teilnahme an einem Sammel- und Verwertungssystem:	|_| ja	|_| nein
Beschreibung Sammel-/Verwertungssystem:      
Das Verhältnis des Leerraums in Verpackungen übersteigt nicht 50%: 	  |_| ja     |_| nein
Die Bestimmungen der Verpackungsverordnung werden eingehalten: 	  |_| ja     |_| nein
Anmerkungen:      
Nachweis: Dokumentation (z.B. Zertifikate, Nachweise über Teilnahme an Sammel-/Verwertungssystem):      

Soziale Kriterien
Gewährleistung der betrieblichen Mitbestimmung
Die Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten werden in vollem Umfang                    gewährleistet:	|_| ja	|_| nein
Ein Betriebsrat ist vorhanden: 	|_| ja	|_| nein
Falls nein, warum nicht: 
Anmerkungen:      
Nachweis: (Nachweiserklärung; Liste der Betriebsratsmitglieder):      

[bookmark: _Toc213309430]Kollektivvertragsanbindung und Gleichbehandlung von externem oder dienstnehmerähnlichem Personal
Mitarbeiter:innen sind rechtmäßig beschäftigt und versichert und verfügen                                    über einen schriftlichen Vertrag:	|_| ja	|_| nein
MitarbeiterInnen erhalten mindestens den nationalen oder regionalen                              Mindestlohn gemäß Kollektivvertrag bzw. werden ortsüblich entlohnt: 	|_| ja	|_| nein
Es wird nachdrücklich darauf hingewirkt, dass externe Arbeitskräfte                                    denselben Bedingungen unterliegen wie das eigene Personal:	|_| ja	|_| nein
Die Arbeitszeiten entsprechen dem österreichischen Recht: 	|_| ja	|_| nein
Anmerkungen:      
Nachweis: (Nachweiserklärung; Nachweis Bezahlung lt. Kollektivvertrag, externe Aufträge):      

[bookmark: _Toc213309431]Sicherstellung der Anforderungen entlang der gesamten Auftragskette
Es wird sichergestellt, dass den Sublieferanten und deren unmittelbaren Auftrag-nehmerInnen die Einhaltung der sozialen Kriterien auferlegt werden:	|_| ja	|_| nein
Anmerkungen:      
Nachweis: (Nachweiserklärung):      

[bookmark: _Toc213309432]Weiterführende soziale Kriterien für Großunternehmen
Es handelt sich beim Antragssteller um ein Großunternehmen[footnoteRef:1]: 		|_| ja	|_| nein [1:  entsprechend der Definition von großen Kapitalgesellschaften im Unternehmensgesetzbuch § 221 Absatz 3 (Link)] 

Anmerkungen:      
Nachweis:      
Falls ja, sind nachfolgende Kriterien zu erfüllen:

[bookmark: _Toc213309433]Grundsatzerklärung Menschenrechte
Eine von der Geschäftsleitung unterfertigte Grundsatzerklärung bezüglich                  Gewährleistung der Menschenrechte im Unternehmen und der Lieferkette                                         ist veröffentlicht: 	|_| ja	|_| nein 
Link:      
Anmerkungen:      
Nachweis: (Grundsatzerklärung):      

[bookmark: _Toc213309434]Verhaltens- und Ethikkodex für MitarbeiterInnen
Ein von der Geschäftsleitung unterfertigter, für alle MitarbeiterInnen bindender             Verhaltens- und Ethikkodex ist auf der Homepage veröffentlicht: 	|_| ja	|_| nein 
Dieser orientiert sich an internationalen Übereinkünften: 	|_| ja	|_| nein
Wenn ja, an welchen:      
Link:      
Anmerkungen:      
Nachweis: (Grundsatzerklärung):      

[bookmark: _Toc213309435][bookmark: _Toc213309436]Verhaltens- und Ethikkodex für AuftragnehmerInnen
Ein von der Geschäftsleitung unterfertigter, für AuftragnehmerInnen bindender             Verhaltens- und Ethikkodex ist auf der Homepage veröffentlicht: 	|_| ja	|_| nein 
Dieser orientiert sich an internationalen Übereinkünften: 	|_| ja	|_| nein
Wenn ja, an welchen:      
Link:      
Anmerkungen:      
Nachweis: (Grundsatzerklärung):      

HR-Policy mit wesentlichen sozialen Nachhaltigkeitsaspekten
Ein HR-Policy ist veröffentlicht: 	|_| ja	|_| nein 
Diese umfasst wesentliche soziale Nachhaltigkeitsaspekte: 	|_| ja	|_| nein
zum Beispiel:
· Arbeitsschutz: 	|_| ja	|_| nein
· Gesundheitsschutz: 	|_| ja	|_| nein
· faire Arbeitsbedingungen	|_| ja	|_| nein
· Diversitätsmanagement: 	|_| ja	|_| nein
· Sonstige:      
Link:      
Anmerkungen:      
Nachweis: (Grundsatzerklärung):      

[bookmark: _Toc213309437]Diversitätsmanagement und diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld
Der Betrieb ergreift Maßnahmen zur Geschlechtergleichstellung und              Nichtdiskriminierung: 	|_| ja	|_| nein 
Diese Maßnahmen sind verschriftlicht: 	|_| ja	|_| nein
Beschreibung:      
Anmerkungen:      
Nachweis: (z.B. Grundsatzerklärung; innerbetriebliche Organisations- oder Dienstvorschriften):      

[bookmark: _Toc213309438]   Innerbetriebliche Anspruch auf Weiterbildung und Qualifizierungsangebote
Der Betrieb ermöglicht und fördert berufliche Weiterbildung: 	|_| ja	|_| nein 
Es bestehen Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten: 	|_| ja	|_| nein
Beschreibung:      
Anmerkungen:      
Nachweis: (z.B. Grundsatzerklärung; innerbetriebliche Fortbildungspfade):      

Betriebsstätte[footnoteRef:2] [2:  Als Betriebsstätte werden jene Gebäude bezeichnet, die der Zeichennutzer für die Ausübung seiner Tätigkeiten benötigt. ] 

Der Antragssteller hat mehr als fünf Standorte zur Ausübung seiner                                      Tätigkeit:	|_| ja	|_| nein
Falls ja reicht die Dokumentation der Kriterienerfüllung für die Firmenzentrale sowie vier weiterer, für die emissionsarme Transportdienstleistung direkt relevanter Standorte und die Abgabe einer Compliance-Erklärung, dass das Kriterium von allen vom Lizenznehmer betriebenen Standorte erfüllt wird.
Für welche Standorte erfolgt eine Dokumentation:      
Anmerkungen:      

Allgemeine Anforderungen
Existiert für den/die Betriebsstätten eine nach EMAS Verordnung 
validierte Umwelterklärung	|_| ja	|_| nein
oder
ist/sind die Betriebsstätte/n nach ÖNORM EN ISO 14001 zertifiziert	|_| ja	|_| nein
Anmerkungen:      
Nachweis (z.B. EMAS-Zertifikat):      

Wenn nein, sind folgende Nachweise notwendig:
Eine Bestätigung des Antragstellers, dass behördliche Auflagen und Gesetze, insbesondere die Materien Luft, Wasser, Abfall, Chemikalien, Umwelt- und Störfallinformation betreffend, eingehalten werden.
Sowohl für inländische als auch für ausländische Produktionsstätten sind die jeweiligen nationalen Bestimmungen zu erfüllen. Sofern EU-Regelungen über nationale Bestimmungen hinausgehen, sind jedenfalls die EU-Regelungen einzuhalten.
Nachweis: (Compliance-Erklärung)      

Ein Abfallwirtschaftskonzept (AWK) gemäß Abfallwirtschaftsgesetz ist                            vorhanden	|_| ja	|_| nein
Nachweis: (AWK):      

Strom
Höhe des jährlichen Stromverbrauchs:      
Bezogen auf das Jahr:      
Eigenstrom aus erneuerbaren
 Energieträgern wird erzeugt:		             |_| ja     |_| nein
Strom aus Erneuerbaren Energiegemeinschaften (EEG) wird bezogen:       |_| ja     |_| nein
Produktionsmenge Eigenstrom:      
Bezugsmenge aus EEG:      
Bezogen auf das Jahr:      
Hinweis: Falls bilanziell 100% Eigenstrom aus erneuerbarer Engie produziert bzw. 100% Strom aus EEEGs bezogen wird, gilt das Kriterium als erfüllt. Falls nein, muss der bilanziell restliche Strombedarf auf 100% mit UZ 46-Strom erfolgen. 
Anmerkungen:      
Nachweis (Stromrechnung EEG; Nachweis zu Eigenproduktion):      

Der Antragssteller deckt seinen Strombedarf zu 100% mit Strom, der den                Anforderungen der Umweltzeichen-Richtlinie UZ 46 „Grüner Strom“                                  entspricht: 										|_| ja     |_| nein
Nachweis (Stromliefervertrag und Stromrechnung mit genauer Tarifbezeichnung. Der Tarif muss als UZ 46 Tarif auf https://www.umweltzeichen.at/de/produkte/gr%C3%BCne-energie gelistet sein):      

Falls nein: 
|_|  	Der Antragsteller weist einen Verbrauch von über 1 Gwh Strom/Jahr auf und es wird nur für diesen Anteil (1 GWh) UZ 46-Strom bezogen. 
Für den Restanteil wird Kriterium 4.2.1 erfüllt:				  |_| ja     |_| nein
Anmerkungen:      
|_| 	Der Antragssteller hat einen vertraglich befristeten, nicht kündbaren                       Stromliefervertrag, der diese Anforderung nicht erfüllt. 	          	
In diesem Fall verpflichtet sich der Antragssteller, die Anforderung                                        (UZ 46-Strom zu beziehen) bei Neuvergabe des Liefervertrages                               umzusetzen:		         							  |_| ja     |_| nein
Anmerkungen:      
|_| 	Der Antragsteller hat keine Wahlmöglichkeit des Stromlieferanten. Das Kriterium zu Strom ist dadurch erfüllt bzw. nicht relevant.  	
|_| 	Umweltzeichenstrom ist nicht oder nicht in ausreichender Menge                                      verfügbar: 
	Es besteht das Bemühen seitens des Antragsstellers ehestmöglich                                           UZ 46-Strom zu beziehen:                      				 |_| ja     |_| nein                                                       										
Anmerkungen:      
Nachweis: (Dokumentation: Anbotseinholung bei Stromanbieter bzw. Anschreiben an Dritte, die den Stromliefervertrag abschließen, in dem Bezug von Uz 46-Strom gefordert wird; Rückmeldung, warum kein UZ 46-Strom verfügbar ist):      

Alternativbezug Strom[footnoteRef:3] [3:  Dieses Kriterium darf nur Anwendung finden, sofern UZ 46 Strom nicht/nicht in ausreichenden Mengen verfügbar ist oder das Unternehmen einen jährlichen Stromverbrauch von über 1 Gigawattstunde pro Jahr hat. In letzterem Fall muss für 1 GWh Strom das Kriterium 4.2 erfüllt werden - für den restlichen Strombedarf kann Kriterium 4.2.1 herangezogen werden.] 

Die Voraussetzung zur Anwendung des Kriteriuems 4.2.1 sind gegeben:    |_| ja     |_| nein
Anmerkungen:      
Der Lizenznehmer bezieht:
1. Strom bei einem Ökostromhändler:		             		|_| ja     |_| nein
2. Strom, der zu 100% aus erneuerbaren Quellen stammt:		|_| ja     |_| nein
3. Strom, der gemeinsam mit Herkunftsnachweisen gehandelt wird:   |_| ja     |_| nein
Anmerkungen:      
Nachweise: 
· ad 1.	Stromkennzeichnung Versorgermix "Technologie" 100% erneuerbare Energieträger:      
· ad 2.	Stromkennzeichnung „Produktkennzeichnung“ "Technologie" 100% erneuerbare Energieträger:      
· ad 3. Stromkennzeichnung Produktkennzeichnung "Gemeinsamer Handel" - 100% der für die Stromkennzeichnung verwendeten Herkunftsnachweise werden gemeinsam mit der elektrischen Energie gehandelt:      




Hiermit wird bestätigt, dass die Transportdienstleistung      	
vollinhaltlich der Richtlinie „emissionsarme Transportdienstleistungen“ vom 
1 Jänner 2026 entspricht



     	,       	  	     	
	(Ort)	(Datum)	(Unterschrift GutachterIn)
Bitte übermitteln Sie ein Exemplar des Prüfprotokolls (inkl. entsprechenden Beilagen und Nachweisen) mit Originalunterschrift als PDF- Datei mittels Online-Antrag an den VKI.
[bookmark: _Toc153877217]Auflagen
|_| keine Auflagen formuliert
|_| folgende Auflagen werden formuliert - Auflistung aller in diesem Prüfprotokoll formulierten Auflagen[footnoteRef:4]:  [4:  Bitte zwecks Übersichtlichkeit die an den jeweiligen Stellen formulierten Auflagen hierher kopieren] 

Auflage 1: 	
Auflage 2:	
Auflage 3:	
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[bookmark: _Toc153877218]Compliance - Erklärung
Antragsteller:	     	
Anschrift:	     	
	     	
Ansprechperson:	     	

Hiermit bestätigen wir, dass sowohl betreffend der zu prüfenden Transportdienstleistung(en)        als auch hinsichtlich unseres gesamten Produktangebots und Unternehmens die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. 

Bestätigung durch den Antragsteller
	
     	,       	  	     	
	(Ort)	(Datum)	(Unterschrift und Stempel
			des Antragsstellers)
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